
 
 

 

Fortbildungsveranstaltung zur Geldwäscheprävention 

am 25.09.2024 in Bamberg  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, 

 

am Mittwoch, 25.09.2024, bietet die Rechtsanwaltskammer Bamberg eine Fortbildungsver-

anstaltung zum Thema „Geldwäscheprävention in der Praxis von Rechtsanwälten und Rechts-

anwaltskammern“ an. Sie findet von 14:00 Uhr bis längstens 18:00 Uhr im Bistumshaus 

St. Otto (großer Saal) in Bamberg, Heinrichsdamm 32, statt. Parkmöglichkeiten sind ins-

besondere auf dem nahegelegenen P+R-Parkplatz am Heinrichsdamm (5 Fußminuten entfernt) 

in ausreichender Anzahl vorhanden.  

 

Dozent ist Rechtsanwalt Christian Bluhm aus Hamburg. Während seiner 16-jährigen An-

waltszulassung war er unter anderem als Referent für Geldwäscheaufsicht bei der Hanseati-

schen Rechtsanwaltskammer Hamburg beschäftigt. Zudem war er als Syndikusrechtsanwalt 

bei einem großen Hamburger Mietverein mit dem Fokus auf Modernisierungen und energeti-

sche Sanierungen sowie als selbständiger Rechtsanwalt tätig. Seit April 2024 ist Herr Kollege 

Bluhm in der Geschäftsführung der Bundesrechtsanwaltskammer zuständig für das Thema 

„Geldwäscheprävention“. 

 

Rechtsanwalt Bluhm wird sich schwerpunktmäßig mit folgenden Themen befassen: 

 Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes 

 Feststellung der Verpflichteteneigenschaft (§§ 2 Abs. 1 Nr. 10, 52 Abs. 6 GwG) 

 Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, insbesondere Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG), 

Risikoanalyse (§ 5 GwG), interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG), Sorgfaltspflichten 

(§§ 10 ff. GwG), Meldepflichten (§§ 23a, 43 ff. GwG; GwGMeldV-Immobilien) und Do-

kumentationspflichten (§ 8 GwG) 

 Geldwäscheprüfung durch die Rechtsanwaltskammer (§§ 50 Nr. 3, 51, 52 GwG) 

 Sanktionen bei Nichterfüllung von GwG-Pflichten (§ 56 GwG, § 73b BRAO) 

 

Die Teilnahmeberechtigung wird nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen bei 

der Kammer festgelegt. Sollte Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden können, werden 

Sie gesondert benachrichtigt. Anmeldeschluss ist Freitag, 13.09.2024. 

 

Den Kostenbeitrag von 50,00 € überweisen Sie bitte auf das Konto der Rechtsanwaltskam-

mer Bamberg bei der HypoVereinsbank Bamberg, IBAN: DE56770200700003709728, 

BIC/SWIFT-ID: HYVEDEMM411, unter Angabe des Verwendungszwecks „Geldwäsche-

prävention 25.09.2024“ und des Namens des Teilnehmenden. Ein Rücktritt und dement-

sprechend eine Rückzahlung des Kostenbeitrags sind nach Ablauf der oben genannten An-

meldefrist nicht mehr möglich. 

 

Für die Anmeldung benutzen Sie bitte das nachstehende Formular. 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

Rainer Riegler 

Geschäftsführer 



Per E-Mail an info@rakba.de An der Fortbildungsveranstaltung zur „Geldwäsche- 

oder per beA prävention“ am 25.09.2024 in Bamberg 

 

Rechtsanwaltskammer Bamberg (     ) nehme ich teil 

Friedrichstraße 7 (     ) ich benötige eine Teilnahmebescheinigung 

96047 Bamberg  

Tel.-Nr. 0951/986200  

Teilnehmender: 

  

 ……………………………….…...…… 

 ……………………………………....… 

 ……………………………………….... 
 Name, Straße, Ort, Telefon, E-Mail (bitte deutlich) 


